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1 Geltungsbereich und Rechtsgrundlagen 

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nachfolgend „AGB”, gelten für Verträge 
mit der Deutschen Post AG und ihren verbundenen Unternehmen, nachfolgend
„Deutsche Post”, über die grenzüberschreitende Beförderung von Briefen und 
briefähnlichen Sendungen, nachfolgend „Sendungen”. Der Geltungsbereich schließt
besonders vereinbarte Zusatz- und Nebenleistungen ein. Diese AGB umfassen insbe-
sondere folgende Produkte und Leistungen:

1. Brief, Postkarte, Aerogramm, Infopost International, Infobrief International, 
Presse und Buch International, Blindensendung und Briefe zum Kilotarif; 
(Briefsendungen),

2. Päckchen International, Economy Päckchen, Premium Päckchen; (Päckchen),

3. Wert International, Einschreiben, Eigenhändig, Rückschein, Nachnahme, Eil Inter-
national, Internationale Werbeantwort, Internationaler Antwortschein, Anschriften
prüfung/-mitteilung; (Zusatzleistungen),

4. Nachsendung von Briefsendungen und Päckchen.

(2) Ergänzend zu diesen AGB gelten das Verzeichnis „Leistungen und Preise“und die 
Broschüre „Weltweit ganz einfach mehr erreichen”, in der jeweils gültigen Fassung, 
die bei den Geschäftsstellen der Deutschen Post zur Einsichtnahme bereitgehalten 
werden. Zudem gelten spezielle Leistungsbeschreibungen und Beförderungsbedin-
gungen, auf die allgemein in dem Verzeichnis „Leistungen und Preise” oder im 
Einzelfall gegenüber dem Absender verwiesen wird.

(3) Soweit – in folgender Rangfolge – durch zwingende gesetzliche Vorschriften, schrift-
liche Einzelvereinbarungen, die in Absatz 2 genannten speziellen Bedingungen und 
diese AGB nichts anderes bestimmt ist, findet der Weltpostvertrag und seine Neben-
abkommen (insbesondere Ergänzende Briefpostbestimmungen, Postnachnahme-
abkommen), nachfolgend „Verträge des Weltpostvereins”, in der jeweils gültigen 
Fassung Anwendung.

2 Vertragsverhältnis – Begründung und Ausschluss von Verbotsgut

(1) Der Absender ist verpflichtet, vor dem Abschluss des Beförderungsvertrages zu
erklären, ob Inhalt der Sendung die in Absatz 2 näher bestimmten ausgeschlossenen
Güter („Verbotsgüter”) sind. Die Deutsche Post erklärt bereits jetzt, dass sie im 
Grundsatz keine Beförderungsverträge über Verbotsgüter schließt. Schaltermit-
arbeiter, Zusteller, Abholfahrer und andere, nicht leitende Mitarbeiter der Deutschen
Post und sonstige Erfüllungsgehilfen sind nicht berechtigt, Beförderungsverträge
über Sendungen mit Verbotsgütern zu schließen. Die Deutsche Post akzeptiert die
Übergabe von Sendungen durch oder für den Absender und deren Übernahme in die
Obhut der Deutschen Post oder von ihr beauftragter Unternehmen (Einlieferung bzw. 
Abholung) als Nachweis des Abschlusses des Beförderungsvertrages nur, wenn Inhalt 
der Sendung kein Verbotsgut ist. Der Absender kann die Übernahme von Sendungen,
die Verbotsgüter enthalten, nicht als Annahme seines Angebots auf Abschluss eines
Beförderungsvertrages verstehen. Von den vorliegenden AGB abweichende
Bedingungen können nur von leitenden Mitarbeitern in schriftlicher Form
vereinbart werden. Entgegenstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
des Absenders wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

(2) Verbotsgüter sind:

1. Sendungen, deren Inhalt, äußere Gestaltung, Beförderung oder Lagerung gegen 
ein gesetzliches oder behördliches Verbot, insbesondere gegen Aus-, Einfuhr- oder 
zollrechtliche Bestimmungen des Einlieferungs-, Durchgangs- oder Bestimmungs-
landes verstoßen oder besondere Einrichtungen (z.B. für temperaturgeführtes Gut), 
Sicherheitsvorkehrungen oder Genehmigungen erfordern; hierzu gehören auch 
Sendungen bzw. Güter, deren Beförderung nach den Verträgen des Weltpostvereins 
nicht zugelassen ist;

2. Sendungen, durch deren Inhalt oder äußere Beschaffenheit Personen verletzt, 
infiziert oder Sachschäden verursacht werden können;

3. Sendungen, die lebende Tiere, Tierkadaver oder Teile derselben, Körperteile oder 
sterbliche Überreste von Menschen enthalten; ausgenommen sind wirbellose Tiere
wie Bienen-Königinnen und Futterinsekten, sofern der Absender sämtliche Vorkeh-
rungen trifft, die einen gefahrlosen, tiergerechten Transport ohne Sonderbehand-
lung sicherstellen;

4. Sendungen, die Betäubungsmittel oder berauschende Mittel enthalten;

5. Sendungen, deren Beförderung und/oder Lagerung gefahrgutrechtlichen Vorschrif-
ten unterliegt; ausgeschlossen sind auch alle gemäß den jeweils gültigen IATA- und
ICAO-Gefahrgutvorschriften nicht uneingeschränkt zugelassenen Güter;

6. Sendungen mit einem tatsächlichen Wert von mehr als 25.000 EUR; die Haftungs-
beschränkungen gemäß Abschnitt 6 bleiben von dieser Wertgrenze unberührt;

7. Sendungen, die Geld oder andere Zahlungsmittel, Edelmetalle, Schmuck, Uhren, 
Edelsteine oder andere Kostbarkeiten oder Wertpapiere, für die im Schadensfall 
keine Sperrung sowie Aufgebots- und Ersatzverfahren durchgeführt werden kann, 
enthalten. Ausnahmsweise sind bestimmte besonders wertvolle Güter, aber nur in
Sendungen mit der Zusatzleistung Wert International, zugelassen, und zwar die in 
der Broschüre „Extrawünsche einfach erfüllt: Mit Zusatzleistungen International” 
aufgezählten Güter:

a) der Valorenklasse II bis zu dem in der Broschüre „Zusatzleistungen. Land für Land”
für das Bestimmungsland festgelegten Höchstbetrag, höchstens aber 500 EUR, 

b) der Valorenklasse I bis zu einem tatsächlichen Wert von 25.000 EUR. Zugelassen 
sind außerdem Sendungen mit der Zusatzleistung Einschreiben, die Briefmarken
und Telefonkarten, jeweils bis zu einem tatsächlichen Wert von 25 EUR, sowie 
einzelne Fahrkarten und einzelne Eintrittskarten enthalten.

8. Sendungen, die nicht oder nicht ausreichend freigemacht sind und in der Absicht 
eingeliefert werden, die Beförderungsleistung ohne Zahlung der dafür geschulde-
ten Vergütung zu erschleichen.

(3) Entspricht eine Sendung hinsichtlich ihrer Beschaffenheit (Größe, Format, Gewicht, 
Inhalt usw.) oder in sonstiger Weise nicht den in Abschnitt 1 Abs. 2 genannten 
Bedingungen oder diesen AGB, so steht es der Deutschen Post frei,

1. die Annahme der Sendung zu verweigern oder

2. eine bereits übergebene/übernommene Sendung zurückzugeben oder zur 
Abholung bereitzuhalten oder

3. diese ohne Benachrichtigung des Absenders zu befördern und ein entsprechendes
Entgelt gemäß Abschnitt 5 Abs. 3 nachzufordern.

Entsprechendes gilt, wenn bei Verdacht auf ausgeschlossene Sendungen oder auf
sonstige Vertragsverstöße der Absender auf Verlangen der Deutschen Post Angaben
dazu verweigert.

(4) Erlangt die Deutsche Post erst nach Übergabe der Sendung Kenntnis davon, dass die
Sendung Verbotsgüter enthält, oder verweigert der Absender auf Verlangen der 
Deutschen Post bei Verdacht auf Verbotsgüter Angaben dazu, erklärt die Deutsche
Post bereits jetzt die Anfechtung eines etwaigen Beförderungsvertrages wegen 
arglistiger Täuschung. Die Deutsche Post ist nicht zur Prüfung von Beförderungsaus-
schlüssen gemäß Absatz 2 verpflichtet. Die Deutsche Post ist jedoch bei Verdacht auf
solche Ausschlüsse zur Öffnung und Überprüfung der Sendungen berechtigt. Der 
Absender kann selbst dann keine Rechte hinsichtlich eines etwaigen Vertrags-
schlusses, der Behandlung, des geschuldeten Entgelts, der Haftung usw. aus der 
unbeanstandeten Annahme und Beförderung seiner Sendung herleiten, wenn er
diese mit einem Kennzeichen versieht, das auf eine unter die Absätze 2 oder 3 
fallende Beschaffenheit verweist oder wenn er in sonstiger Weise auf Verbotsgüter
hinweist.

3 Rechte, Pflichten und Obliegenheiten des Absenders

(1) Weisungen des Absenders, mit der Sendung in besonderer Weise zu verfahren, sind
nur dann verbindlich, wenn diese in der in dem Verzeichnis „Leistungen und 
Preise” festgelegten Form erfolgen (Vorausverfügungen). Der Absender hat keinen 
Anspruch auf Beachtung von Weisungen, die er der Deutschen Post nach Übergabe/
Übernahme der Sendungen erteilt.

(2) Eine Kündigung durch den Absender nach Übergabe/Übernahme der Sendungen
in die Obhut der Deutschen Post ist ausgeschlossen.
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(3) Dem Absender obliegt es, ein Produkt der Deutschen Post oder ihrer verbundenen 
Unternehmen mit der Haftung oder Versicherung zu wählen, die seinen Schaden bei
Verlust, Beschädigung oder einer sonst nicht ordnungsgemäßen Leistung am ehesten
deckt.

(4) Der Absender hat die Sendungen ausreichend zu kennzeichnen, wobei die äußere 
Verpackung, mit Ausnahme der Verpackung für Sendungen mit der Zusatzleistung 
Wert International, keine Rückschlüsse auf den Wert des Gutes zulassen darf. Er hat
sie so zu verpacken, dass sie vor Verlust und Beschädigung geschützt sind und dass
auch der Deutschen Post und Dritten keine Schäden entstehen. Näheres bestimmen 
die speziellen Leistungsbeschreibungen und Beförderungsbedingungen gemäß 
Abschnitt 1 Abs. 2.

(5) Der Absender hat die Aus- und Einfuhrbestimmungen sowie die Zollvorschriften des 
Abgangs-, Durchgangs- und Bestimmungslandes einzuhalten. Der Absender hat die 
erforderlichen Begleitpapiere (Zollinhaltserklärung, Ausfuhrgenehmigungen usw.) 
vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen und der Sendung beizufügen. 

(6) Die Deutsche Post übernimmt für den Inhalt der Sendungen und Papiere keinerlei 
Verantwortung. Der Absender trägt vielmehr die Verantwortung und das Risiko für
alle Folgen, die aus einem – auch nach anderen Bestimmungen als diesen AGB –
unzulässigen Güterversand in das Ausland und Verstößen gegen solche Vorschriften
resultieren.

4 Leistungen der Deutschen Post

(1) Die Deutsche Post befördert die Sendung und übergibt sie den beteiligten ausländi-
schen Unternehmen zur Weiterbeförderung und Ablieferung an den jeweiligen 
Empfänger. Die Einhaltung einer bestimmten Lieferfrist oder eines bestimmten 
Ablieferungstermins ist nicht geschuldet, soweit nicht für einzelne Produkte in den
in Abschnitt 1 Abs. 2 genannten besonderen Bedingungen etwas anderes geregelt ist.

(2) Die Deutsche Post bescheinigt dem Absender bei Sendungen mit den Zusatzleistun
gen Wert International, Einschreiben, Nachnahme, Rückschein und Eigenhändig die 
Übernahme der Sendungen.

(3) Die Deutsche Post befördert die ihr von ausländischen Unternehmen zurückgegebenen
(z. B. unzustellbaren) Sendungen im Inland an den Absender zurück und liefert sie 
unter der von ihm angegebenen inländischen Anschrift ab, soweit der Absender eine
entsprechende Vorausverfügung getroffen hat. Für die Ablieferung dieser Sendungen 
(Rückgabe an den Absender) gilt Abschnitt 4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der Deutschen Post BRIEF NATIONAL (AGB BRIEF NATIONAL) entsprechend, 
soweit in den vorliegenden AGB keine besonderen Regelungen vorgesehen sind.

(4) Kann eine gemäß Absatz 3 zurückbeförderte Sendung nicht an den Absender zurück-
gegeben werden, ist die Deutsche Post zur Öffnung berechtigt. Ist der Absender oder
ein sonstiger Berechtigter nicht zu ermitteln oder ist eine Rückgabe der Sendung aus
anderen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar, ist die Deutsche Post nach 
Ablauf einer angemessenen Frist zu deren Verwertung nach den gesetzlichen 
Vorschriften berechtigt. Die Deutsche Post darf Sendungen nach den gesetzlichen 
Vorschriften sofort verwerten, wenn der Absender die Rücknahme der Sendung 
verweigert. Unverwertbares und verdorbenes Gut oder Sendungen im Sinne des 
Abschnitts 2 Abs. 2 Ziffer 2,3 und 5 kann die Deutsche Post sofort vernichten.

(5) Die Deutsche Post führt auf Antrag des Absenders oder des Empfängers Nachfor-
schungen nach dem Verbleib von Sendungen durch. Nachforschungsaufträge können
nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten, beginnend mit dem Tag der Einlieferung
der Sendung, gestellt werden. 

5 Entgelt

(1) Der Absender ist verpflichtet, für jede Leistung das dafür in dem Verzeichnis 
„Leistungen und Preise” oder einer anderen Preisliste vorgesehene Entgelt zu zahlen.

(2) Der Absender hat das Entgelt im Voraus, spätestens bei Einlieferung der Sendung zu 
zahlen (Freimachung), soweit nicht die in Abschnitt 1 Abs. 2 genannten Bedingungen
besondere Zahlungsmodalitäten enthalten.

(3) Der Absender hat der Deutschen Post über das Beförderungsentgelt hinaus sämtliche
Kosten zu erstatten, die sie aus Anlass der Beförderung der Sendung im Interesse des
Absenders verauslagt (Zölle, Ein- und Ausfuhrabgaben, Gestellungsentgelte usw.). 
Der Absender stellt die Deutsche Post insoweit von sämtlichen Ansprüchen Dritter 
frei. Der Absender hat der Deutschen Post ferner die Kosten zu ersetzen, die ihr aus 
Anlass einer Rückbeförderung seiner Sendung gemäß Abschnitt 4 Abs. 3 entstehen 
(Rücksendungsentgelte, Gestellungsentgelte, Verpackungs- und Lagerentgelte usw.).

6 Haftung

(1) Die Deutsche Post haftet für Verlust, Beraubung und Beschädigung von bedingungs-
gerechten Sendungen sowie für die schuldhafte nicht ordnungsgemäße Erfüllung 
sonstiger Vertragspflichten nur im Umfang des unmittelbaren vertragstypischen 
Schadens und bis zu bestimmten Höchstbeträgen gemäß Absatz 3. 

(2) Die Deutsche Post ist von der Haftung gemäß Absatz 1 befreit, soweit der Schaden 
auf Umständen beruht, die sie auch bei größter Sorgfalt nicht vermeiden und deren
Folgen sie nicht abwenden konnte (z. B. Streik, höhere Gewalt, Beschlagnahme). 
Entsprechendes gilt für Schäden, die auf ein schuldhaftes oder nachlässiges 
Verhalten des Absenders, einen Verstoß gegen die Obliegenheiten gemäß Abschnitt 
3 Abs. 3, die Beschaffenheit des Inhalts oder einen sonstigen gesetzlichen, 
insbesondere in Artikel 35 Nr. 2 Weltpostvertrag bestimmten Haftungsausschluss 
zurückzuführen sind. Die Deutsche Post haftet nicht für ausgeschlossene Sendungen
gemäß Abschnitt 2 Abs. 2.

(3) Die Haftung der Deutschen Post gemäß Absatz 1 ist auf folgende Höchstbeträge 
begrenzt:

1. Für Sendungen mit der Zusatzleistung Einschreiben entsprechend Artikel 34 
Nr. 2.1 Weltpostvertrag i.V.m. RE 701 Nr. 4 der Ergänzenden Briefpostbestimmungen
zum Weltpostvertrag auf 30 Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungs-
fonds (SZR) pro Sendung.

2. Für Sendungen mit der Zusatzleistung Wert International entsprechend Artikel 34 
Nr. 5.2 Weltpostvertrag auf den Betrag der Wertangabe, maximal jedoch auf den 
gemäß der Broschüre „Zusatzleistungen. Land für Land” für das jeweilige Bestim-
mungsland zugelassenen Höchstbetrag.

3. Für die Zusatzleistung Nachnahme – nur für Fehler bei der Einziehung oder Über-
mittlung des Betrages nach Ablieferung der Sendung – auf den Nachnahmebetrag.

(4) Darüber hinaus ist eine Haftung der Deutschen Post, soweit nicht zwingende Rechts-
vorschriften entgegenstehen, ausgeschlossen. Dies gilt auch für Ansprüche aus 
Nebenpflichtverletzungen und für alle außervertraglichen Ansprüche.

(5) Ansprüche nach Absätzen 1 und 3 sind ausgeschlossen, wenn der Absender nicht 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten, beginnend mit dem Tag der Einlieferung 
der Sendung, einen Nachforschungsantrag gestellt hat.

(6) Die Haftung des Absenders, insbesondere nach Artikel 36 Weltpostvertrag, bleibt 
unberührt. Der Absender haftet vor allem für den Schaden, der der Deutschen Post 
oder Dritten aus der Versendung ausgeschlossener Güter gemäß Abschnitt 2 Abs. 2 
oder der Verletzung seiner Pflichten gemäß Abschnitt 3 entsteht. Der Absender stellt
insoweit die Deutsche Post von jeglichen Ansprüchen Dritter frei, soweit dem nicht 
gesetzliche Haftungsbeschränkungen entgegen stehen.

7 Verjährung

Alle Ansprüche im Geltungsbereich dieser AGB verjähren in einem Jahr. Die Verjäh-
rung beginnt mit Ablauf des Tages, an dem die Sendung abgeliefert wurde oder 
hätte abgeliefert werden müssen. 

8 Sonstige Regelungen

(1) Der Absender kann Ansprüche gegen die Deutsche Post, ausgenommen Geldforde-
rungen, weder abtreten noch verpfänden.

(2) Der Absender kann gegen Ansprüche der Deutschen Post nur mit rechtskräftig 
festgestellten oder unbestrittenen Forderungen aufrechnen.

(3) Ausschließlicher Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlicher Sondervermögen aus 
Verträgen, die diesen AGB unterliegen, ist Bonn.
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